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5. ANLAGEN

 5.1  Holger Hellwig: Gemeinde Heidenrod, BEITRAG ARTENSCHUTZ, Bingen am
Rhein, (in Arbeit).

1. BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN

Die Gemeinde Heidenrod beabsichtigt, das touristische Angebot im Ortsteil Dickschied
weiterzuentwickeln. Hierzu soll am südlichen Ortsrand, nahe des Dorfgemeinschaftshau-
ses und nahe dem Fußballplatz eine Hütte mit Gastronomiebetrieb zur Versorgung der
Wanderer der Premiumwanderwege „Wisper Trails“ errichtet werden.

1.1 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH, GRÖẞE + TOPOGRAFIE

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst folgende Flächen:
Gemarkung Dickschied, Flur 2
Flurstück Nr.: 3/1 tw.
Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 1.735 m². Es liegt oberhalb eines Han-
ges auf einer Kuppe und das Gelände fällt in Richtung Süden und Westen sowie in
Richtung Norden ab.
Der räumliche Geltungsbereich schließt sich im Osten unmittelbar an den Geltungs-
bereich des bestehenden Bebauungsplan AUF DER GEWANN an.

Geltungsbereich (schwarz) mit Geltungsbereich des bestehenden Bebauungsplans
(grau) (ohne Maßstab)

B-Plan
AUF DER
GEWANN
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1.2 PLANUNGSGRUNDLAGEN

1.2.1 Regionalplan Südhessen RPS 2010

Die Gemeinde HEIDENROD gehört zum RHEINGAU-TAUNUS-KREIS und befindet
sich in der naturräumlichen Haupteinheit WESTLICHER HINTERTAUNUS im Land-
schaftsschutzgebiet TAUNUS. Im Zentrale-Orte-System des RPS 2010 ist dem OT
DICKSCHIED keine besondere Funktion zugewiesen.
Vom OT DICKSCHIED gelangt man über die Landesstraße L 3035 nach Norden in
Richtung Nastätten und Bäderstraße (Bundesstraße B 260) nach Süden in Richtung
Bad Schwalbach, Taunusstein und Eltville.
Die Gemeinde Heidenrod gehört zum übrigen Ordnungsraum. Die raumordnerische
Konzeption sieht vor, dass der übrige Ordnungsraum als eigenständiger Lebensraum
mit einer ausgewogenen Entwicklung der Funktionen Wohnen und Arbeiten zu ge-
stalten ist, damit er Ergänzungs- und Entlastungsfunktionen für den Verdichtungs-
raum übernehmen kann.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im RPS 2010 als "Vorbehaltsgebiet
für Landwirtschaft“, dargestellt.
Der Grundsatz G10.1-11 besagt:
„In den "Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft" ist die Offenhaltung der Landschaft
vorrangig durch Landbewirtschaftung sicherzustellen. In geringem Umfang sind Inan-
spruchnahmen dieser Flächen für die Freizeitnutzung und Kulturlandschaftspflege,
für Siedlungs- und gewerbliche Zwecke - sofern keine solchen "Vorranggebiete Pla-
nung" in den Ortsteilen ausgewiesen sind - sowie für Aufforstung oder Sukzession bis
zu 5 ha möglich.“
Da das Planungsvorhaben unter den Punkt der Freizeitnutzung fällt und ferner der
Planungsraum eine weitaus geringere Fläche als die angegebene Maximalfläche von
5 ha aufweist, entspricht der Bebauungsplan den Zielen der Raumordnung.

Regionaler Raumordnungsplan Südhessen 2010, Ausschnitt Dickschied
(ohne Maßstab).
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1.2.2 Flächennutzungsplan

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde HEIDENROD aus dem Jahr
1997 weist das Plangebiet als Mischbaufläche (M) aus.

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan stellt innerhalb des Geltungsbereichs eine
„Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz“ dar. Im Osten schließt sich eine
„Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft“ mit einer „Hecke / Feldgehölz – Bestand“ an, im Süden „Acker“ sowie ein
„Landschaftsschutzgebiet“ und eine „Wasserschutzzone“. Westlich des Geltungsbe-
reichs befindet sich „Dauergrünland“.

Auf Grund der flächenmäßig nur sehr geringen Nutzungsänderung durch die Bebau-
ungsplanaufstellung sowie durch die geringe Raumbedeutsamkeit und die Überein-
stimmung mit den Zielen der Raumplanung wird der Flächennutzungsplan nicht im
Parallelverfahren nach § 8 (3) BauGB geändert, sondern erst im Zuge der generellen
Fortschreibung angepasst.

1.3 UMGEBUNG, FLÄCHENNUTZUNG + STÄDTEBAULICHE SITUATION

Die Planungsfläche befindet sich am südlichen Ortsrand von Dickschied. Es grenzen
folgende Nutzungen an:
· im Norden: Dorfgemeinschaftshaus und Einfamilienhausbebauung sowie die

Alte Wehrkirche
· im Osten: Direkt im Anschluss der Bolzplatz, dahinter ein Wirtschaftsweg &

Weideflächen

Flächennutzungsplan 1997, Ausschnitt OT Dickschied (ohne Maßstab).
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· im Süden: Unmittelbar angrenzend ein Wirtschaftsweg, dahinter landwirt-
schaftlich genutzte Flächen

· im Westen: Wirtschaftsweg sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen

Die Fläche wird derzeit überwiegend als Parkplatz genutzt. Bis auf wenige Gehölz-
strukturen weist die Fläche keine weiteren Bepflanzungen oder Bebauungen auf.

1.4 STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNG / GEPLANTE FLÄCHENNUTZUNG

Anlass der Bebauungsplanaufstellung ist die Errichtung einer Hütte mit Terrasse zur
Bewirtschaftung der Wanderer auf den „Wisper Trails“. Bis auf die Ergänzung von
Grünstrukturen innerhalb des Geltungsbereichs sowie die Sicherung der bereits be-
stehenden Parkplatznutzung sind keine weiteren Maßnahmen mit der Aufstellung des
Bebauungsplans vorgesehen. Die angrenzenden Nutzungen (Fußball-Spielfeld,
Baumbestand, Glas-Container / Grünschnitt-Platz etc.) sind nicht von der Planung
betroffen. Eine bauliche Umnutzung der umliegenden Flächen wie bspw. das Spiel-
feld ist durch Aufstellung des Bebauungsplans somit nicht möglich und auch nicht
vorgesehen.

Luftbild mit Geltungsbereich (ohne Maßstab).
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1.5 GEPLANTE BEBAUUNG UND FESTSETZUNGEN

Geplant ist die Errichtung eines 10 x 10 m messenden Blockhauses sowie eine an-
geschlossene Terrasse mit derselben Größe. Das Gebäude bietet Platz für einen
Gästeraum mit mehreren Tischen, für eine Küche sowie für einen Lagerraum.

Der Vorentwurf zum Bebauungsplan legt grundsätzlich die Verteilung von bebauba-
ren und nicht bebaubaren Flächen, die maximale Ausnutzung, die Geschosszahlen,
die notwendigen grünordnerischen Maßnahmen für die Begrünung des Plangebietes
und der Ausgleichsflächen sowie den Übergang zur freien Landschaft fest.
Mit den Festsetzungen zur Höhe der baulichen Anlagen in Verbindung mit den Bau-
grenzen und Ausnutzungsziffern wird das Maß der baulichen Nutzung bestimmt. Für
die geplante Hütte wird ein entsprechendes Baufenster im östlichen Bereich des
räumlichen Geltungsbereiches festgesetzt, da hier – gerade in Bezug auf die Aussicht
ins Wispertal – der optimale Standort für die Hütte ausgemacht wurde. Die maximale
Dimensionierung der Hütte (10 x 10 m) sowie der Außenbereichsfläche (100 m²) wird
in den textlichen Festsetzungen geregelt. Die Festsetzungen zur zulässigen Dach-
form orientieren sich an der ortstypischen Bauweise. Zur Abgrenzung gegenüber den
angrenzenden Nutzungen sowie zur Begrünung des Gebiets wird an der nördlichen
und östlichen Grenze des Geltungsbereichs eine 3 Meter breite Grünfläche mit Vor-
gaben zur Bepflanzung festgesetzt.
Die bestehende Parkplatznutzung wird mit einer entsprechenden Fläche für Neben-
anlagen auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche gesichert.

Mögliche Bauweise und Ausgestaltung der projektierten Hütte (ohne Maßstab)
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1.6 FLÄCHEN-/ EINWOHNERBILANZ

Aus der Planung ergibt sich folgende Flächenbilanz:

FLÄCHENNUTZUNG FLÄCHE ANTEIL

Sondergebiete, die der Erholung dienen 1.480 m² 85,4 %

Öffentliche Grünfläche 254 m² 14,6 %

GESAMTSUMME 1.734 m² 100,0 %

1.7 ERSCHLIEẞUNG

1.7.1 Verkehr

Die verkehrliche Erschließung des Gebiets erfolgt über die Straße „Am Atzmann“,
welche über den „Espenschieder Weg“ und der Straße „Zum Wispertal“ von der Land-
straße L 3035 erreichbar ist. Südlich des räumlichen Geltungsbereichs verläuft zudem
ein Wirtschaftsweg. Die bestehenden Parkplätze innerhalb des Geltungsbereichs
bleiben erhalten und werden planungsrechtlich gesichert. Weitere Stellplätze befin-
den sich am nahen Dorfgemeinschaftshaus.

1.7.2 Versorgung

Die Versorgung erfolgt über die bestehenden Leitungen mittels Anschlusses an das
Dorfgemeinschaftshaus im Espenschieder Weg. Die hierzu notwendigen Leitungen
werden als Erdkabel verlegt.
Die Verlegung der Versorgungsleitungen wird rechtzeitig mit den zuständigen Versor-
gungsträgern abgestimmt. Bei Baumpflanzungen werden die notwendigen Sicher-
heitsabstände zu den Leitungstrassen eingehalten bzw. in Abstimmung mit den Ver-
sorgungsträgern entsprechende Schutzmaßnahmen durchgeführt.

1.7.3 Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über die bestehenden Leitungen mittels Anschlusses an das
Dorfgemeinschaftshaus im Espenschieder Weg.
Das Schmutzwasser wird der Kläranlage zugeführt, die zu erwartende Mehrbelastung
durch den Betrieb der Hütte ist unwesentlich. Das Niederschlagswasser wird vor Ort
versickert.
Anfallende Abfälle können über die öffentliche Müllabfuhr entsorgt werden, die die
angrenzende Straße schon jetzt zwecks der Müllentsorgung innerhalb des Wochen-
endhaus-Gebiets „Am Atzmann“ durchfährt.

1.8 BODENORDNUNG

Da alle Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans in Gemeindebesitz sind,
sind keine Maßnahmen zur Bodenordnung erforderlich.
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2. UMWELTBERICHT (IN ARBEIT)

2.1 RECHTLICHE BINDUNGEN

GESETZLICHE GRUNDLAGEN + ZIELE

Wiesbaden, den 19.04.2021 .........................
Merkel

3. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN   § 9 BauGB

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (2 – 3, 5 – 7 + 9) BauNVO

SONDERGEBIETE, DIE DER ERHOLUNG DIENEN (SO) § 11 BauNVO
- Im SO sind gemäß § 10 (1-2) BauNVO folgende Nutzungen zulässig:

Eine dem Wandertourismus dienende Versorgungshütte mit gastronomischen
Angeboten sowie einem Bereich für Außengastronomie.

1. MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG   § 9 (1) Nr. 1 BauGB

1.1. Zulässige Grundfläche
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 1 + § 19 BauNVO

- Innerhalb des Sondergebiets ist innerhalb des festgesetzten Baufensters die Er-
richtung eines Gebäudes zulässig. Die maximal zulässige Grundfläche „GR“ ge-
mäß § 19 (2) BauNVO wird auf 100 m² begrenzt.

1.2. Höhe baulicher Anlagen
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 3 & 4 + § 18 (1) BauNVO

- Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse wird gemäß § 16 (2) Nr. 3
BauNVO auf 1 Vollgeschoss begrenzt.

- Die Höhe der baulichen Anlagen „GH“ wird gemäß § 16 (2) Nr. 4 BauNVO auf
7,50 m begrenzt.
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2. HÖHENLAGE BAULICHER ANLAGEN   § 9 (3) BauGB + § 18 (1) BauNVO
- Bezugspunkt für die Höhenlage ist das natürliche Gelände. Bei der Überbauung einer

Fläche mit unterschiedlichen Höhen gilt als Bezugspunkt der höchste überbaute
Punkt.

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE   § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 14,
16, 19 + 23 BauNVO

- Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen und Einrichtun-
gen i. S. des § 14 BauNVO zulässig.

- Ferner zulässig ist die Errichtung einer der Außengastronomie dienenden Terrasse
mit einer maximalen Grundfläche „GR“ von 100 m² innerhalb des festgesetzten Bau-
fensters. Diese ist als nicht vollversiegelt, also wasserdurchlässig, anzulegen. Dies
gilt ebenso für Zuwegungen. Außerdem zulässig sind der Versorgungshütte sowie
dem Wandertourismus dienende Stellplätze, die unversiegelt anzulegen sind.

4. FÜHRUNG VON VERSORGUNGSANLAGEN-/LEITUNGEN
§ 9 (1) Nr. 13 BauGB

- Alle Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

5. GRÜNFLÄCHEN   (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB
- Die festgesetzten ÖFFENTLICHEN GRÜNFLÄCHEN dienen der Eingrünung des

Areals. Sie sind gemäß XXXXXX zu bepflanzen und dauerhaft zu pflegen. Im Osten
ist eine Unterbrechung von 5 Metern Breite zum Erhalt der Zufahrt auf den Sportplatz
zulässig.

6. FLÄCHEN + MAẞNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICK-
LUNG VON BODEN, NATUR + LANDSCHAFT   § 9 (1) Nr. 20 BauGB

- Noch zu bearbeiten

7. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN + SONSTIGEN BEPFLANZUN-
GEN   § 9 (1) Nr. 25a BauGB

- Noch zu ergänzen

- Für die festgesetzten Gehölzpflanzungen gelten folgende Mindestqualitäten:

· LAUBBÄUME Hochstamm, 3 x verpflanzt, StU 14 - 16 cm
in flächigen Pflanzungen auch Heister,
2 x verpflanzt, Höhe: 125 - 150 cm

· OBSTBÄUME Hochstamm, Stammhöhe 160 - 180 cm, StU 7 cm

· STRÄUCHER 2 x verpflanzt, ohne Ballen, Höhe: 60 – 100 cm

- Für in der Planzeichnung festgesetzte Anpflanzungen von Bäumen sind mittel- oder
großkronige, heimische und standortgerechte Arten zu verwenden.

- Von den im Plan festgesetzten Pflanzstandorten ist eine maximale Abweichung von
2,00 m zulässig. Nur bei Überlagerungen mit Ver- und Entsorgungsleitungen, der
Straßenbeleuchtung oder Zufahrten sowie zur Vermeidung der Verschattung von
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Anlagen zur Nutzung der Solarenergie, kann von dieser Festsetzung abgewichen
werden.

- Die festgesetzten Anpflanzungen sind spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung der bau-
lichen Anlagen herzustellen, durch fachgerechte Pflege standortgerecht zu entwi-
ckeln und dauerhaft zu erhalten.

B.  BAUORDNUNGSRECHTLICHE  VORSCHRIFTEN
  § 9 (4) BauGB  i.V.m.  § 91 HBO

1. Bebauung   (§ 91 (1) Nr. 1 HBO)

1.1. DÄCHER   (§ 91 (1) Nr. 1 HBO)

- Es sind folgende Dachformen zulässig: Satteldach, versetzte Pultdach.

- Die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen und Solarkollektoren ist zulässig.

1.2. FASSADEN   (§ 91 (1) Nr. 1 HBO)

- Für die Gestaltung der Fassaden des Gebäudes sind nur Holzverkleidungen sowie
untergeordnet glatter oder feinstrukturierter Verputz zulässig.

- Bei der farblichen Gestaltung von Fassaden sind nur abgetönte Farben zu verwen-
den. Reinweiß (RAL 9010), Signalweiß (RAL 9003) und Verkehrsweiß (RAL 9016)
sowie Volltonfarben sind nicht zulässig.

2. FREIFLÄCHEN   (§ 91 (1) NR. 4 + 5 HBO)

- Die nicht überbauten oder befestigten Grundstücksteile sind zu bepflanzen bzw. zu
begrünen.

C.  HINWEISE / EMPFEHLUNGEN

1. DENKMALSCHUTZ

- Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt
für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde
des Rheingau-Taunus-Kreises unverzüglich anzuzeigen (§ 17 HDSchG). Die Funde
sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Ent-
scheidung zu schützen (§ 20 (3) HDSchG).

- Hinweise auf Bodendenkmäler geben alte Steinsetzungen, Bodenfärbungen durch
Holzzersetzungen, Scherben, Knochen oder Metallgegenstände.

2. SCHUTZ DER VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN

- Bei Erdarbeiten und Pflanzmaßnahmen sind die Vorschriften der Versorgungsträger
zum Schutz von Ver-/Entsorgungsleitungen zu beachten. Insbesondere sind Pflan-
zungen so vorzunehmen, dass keine Gefährdung der Ver-/Entsorgungsleitungen er-
folgt. Bei Anpflanzungen sind auch die Vorgaben des Arbeitsblattes DVGW GW 125
(M) – „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ sowie das „Merkblatt über Baum-
standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen, insbesondere Abschnitt 3, zu beachten.
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3. WASSERVERSORGUNG / BRANDSCHUTZ

- Die folgenden anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten:

· Technische Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 2006 (Auswahl, Einbau
und Betrieb von Hydranten) des DVGW-Regelwerks;

· Technische Regel Arbeitsblatt W 400-1 vom Oktober 2004 (Wasserleitungsanla-
gen – TRWV – Teil 1: Planung) des DVWG-Regelwerks;

· Technische Regel Arbeitsblatt W 405 vom Februar 2008 (Bereitstellung von Lösch-
wasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung) des DVWG-Regelwerks.

- Die Erschließungsplanungen sind bezüglich der Löschwasserversorgung mit der
Brandschutzdienststelle des Rheingau-Taunus-Kreises, Vorbeugender Brandschutz,
Heimbacher Str. 7, 65307 Bad Schwalbach, abzustimmen.

4. BAUGRUNDUNTERSUCHUNG

- Bei Bauwerksgründungen sind die Anforderungen an den Baugrund nach DIN 1054,
DIN 4020 und DIN 4124 zu beachten. Es wird deshalb dringend empfohlen, bei jeder
Baumaßnahme eine qualifizierte Baugrunduntersuchung vorzunehmen.

- Es werden projektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Die Anforderun-
gen der einschlägigen DIN-Normen, wie z.B. DIN 1054, DIN 4020, DIN 4124 und DIN
EN 1997-1 und -2 an den Baugrund sind zu beachten.

5. ABTRAG, LAGERUNG UND EINBAU VON BODENMATERIAL

- Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und 18915 zu beachten.

- Der bei den Bauarbeiten angefallene Oberboden sowie der kulturfähige Unterboden
sind gemäß § 202 BauGB auf dem jeweiligen Grundstück zur Herstellung von Vege-
tationsflächen wieder aufzutragen.

- Der bei der Durchführung des Bauvorhabens anfallende unbelastete Erdaushub soll
so weit wie möglich wieder auf dem Baugrundstück eingebaut werden.

6. ALTLASTEN

- Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf sensori-
sche Auffälligkeiten zu achten. Werden solche Auffälligkeiten des Untergrundes fest-
gestellt, die auf das Vorhandensein von schädlichen Bodenveränderungen hinwei-
sen, ist umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, Abt. IV Arbeitsschutz und
Umwelt Wiesbaden, Dez. IV/WI 41.1, Lessingstr. 16-18, 65189 Wiesbaden zu infor-
mieren.

- Die Regelungen des Merkblattes „Entsorgung von Bauabfällen“ der Regierungsprä-
sidien Darmstadt, Gießen und Kassel (Stand: 01.09.2018) sind bei der Beprobung,
Separierung, Bereitstellung und Entsorgung von Aushubmaterial einzuhalten.
Die vorherige Zustimmung der Abfallbehörde (RP Darmstadt, Abt. IV Arbeitsschutz
und Umwelt Wiesbaden, Dezernat 42 – Abfallwirtschaft) zum Beprobungsumfang, der
Einstufung sowie zu den beabsichtigten Entsorgungsmaßnahmen ist einzuholen,
wenn bisher nicht bekannte Schadstoffe im Bodenaushub erkennbar werden sollten.
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7. EINFRIEDUNGEN UND PFLANZUNGEN ENTLANG LANDWIRTSCHAFTLI-
CHER GRUNDSTÜCKE

- Einfriedungen entlang landwirtschaftlich genutzter Grundstücke und Wege sind ge-
mäß § 16 HessNRG um 0,50 m von der Grenze zurückzusetzen.

- Bei Anpflanzungen sind die Pflanzabstände zu landwirtschaftlichen Flächen gemäß
§§ 38-40 HessNRG zu beachten.

8. ARTENSCHUTZ gemäß BNatSchG

- Vor Beginn von Baumaßnahmen ist das Baufeld auf das Vorkommen von gemäß § 44
BNatSchG besonders oder streng geschützten Arten zu untersuchen. Mit Baumaß-
nahmen darf erst begonnen werden, wenn sich nachweislich keine entsprechenden
Arten auf der Fläche befinden.

- Die fachliche Untersuchung ist einer qualifizierten Umweltbaubegleitung (z. B. Bio-
loge o. ä.) zu übertragen. Eine verantwortliche Person ist spätestens zwei Wochen
vor der geplanten Untersuchung zu benennen und dem Rheingau-Taunus-Kreis, Un-
tere Naturschutzbehörde, schriftlich mitzuteilen.

9. EMPFEHLUNG VON GEHÖLZARTEN

GROẞKRONIGE BÄUME
Acer platanoides - Spitzahorn
Acer pseudoplatanus - Bergahorn
Fraxinus excelsior - Gewöhnliche Esche
Juglans regia - Walnuss
Quercus robur - Stieleiche
Tilia cordata - Winterlinde

MITTELKRONIGE BÄUME
Acer campestre - Feldahorn
Carpinus betulus - Hainbuche
Malus sylvestris - Holzapfel
Prunus avium - Vogelkirsche
Sorbus aucuparia - Eberesche

KLEIN-/SCHMALKRONIGE BÄUME
Acer campestre 'Elsrijk' - Kegel-Feldahorn
Acer platanoides 'Columnare' - Säulen-Spitzahorn
Acer platanoides 'Emerald Queen' - Spitzahorn
Carpinus betlus 'Fastigiata' - Säulen-Hainbuche
Crataegus monogyna - Eingriffl. Weißdorn)
Crataegus 'Paul's Scarlet' - Rotdorn
Prunus domestica - Zwetschge
Pyrus communis 'Beech Hill' - Birne
Quercus robur 'Fastigiata' - Säuleneiche
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Sorbus aucuparia 'Fastigiata' - Säulen-Eberesche

OBSTBÄUME
APFELSORTEN BIRNENSORTEN
Baumanns Renette Bosc’s Flaschenbirne
Bohnapfel Gute Graue
Oldenburger Pastorenbirne
Ontarioapfel
Winterrambour

KIRSCHSORTEN ZWETSCHGENSORTEN
Büttners Rote Knorpelkirsche Bühler Frühzwetschge
Große Schwarze Knorpelkirsche Hauszwetschge
Hedelfinger
Schneiders Späte Knorpelkirsche

STRÄUCHER
Cornus mas - Kornelkirsche
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Corylus avellana - Haselnuss
Euonymus europaeus - Europäisches Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare - Gemeiner Liguster
Ligustrum vulg. ‚Atrovirens’ - Immergrüner Liguster
Lonicera xylosteum - Gewöhnliche Heckenkirsche
Prunus mahaleb - Weichselkirsche
Prunus spinosa - Schlehe
Ribes alpinum ‘Schmidt’ - Alpenjohannisbeere
Rosa canina - Heckenrose
Rosa majalis - Zimtrose
Rosa rubiginosa - Weinrose
Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Taxus baccata - Eibe
Viburnum opulus - Wasserschneeball

KLETTERPFLANZEN
Clematis-Arten - Waldrebe
Hedera helix - Gemeiner Efeu
Hedera hibernica - Irländischer Efeu
Kletterrosen - In Sorten
Lonicera caprifolium - Jelängerjelieber
Parthenocissus quinquefolia - Wilder Wein
Parthenocissus tricuspedata - Jungfernrebe
Polygonum aubertii - Schlingknöterich
Rubus henryi - Kletterbrombeere
Wisteria sinensis - Blauregen
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D. RECHTSGRUNDLAGEN

Der Bebauungsplan wird aufgrund der nachfolgenden gesetzlichen Bestimmungen aufge-
stellt:

- Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728,
1793).

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz –
BNatSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt ge-
ändert durch Art. 290 VO vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328, 1362).

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Alt-
lasten (BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Art. 3 VO
vom 27.09.2017 (BGBl. I S. 3465, 3505).

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.d.F. der Bekanntmachung
vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 117 VO vom 19.06.2020
(BGBl. I S. 1328, 1342).

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz
– BImSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt ge-
ändert durch Art. 103 VO vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328, 1340).

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 1 G vom 19.06.2020 (BGBl.
I S. 1408).

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung –
BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786).

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung – PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057).

- Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstü-
cken (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) i.d.F. vom 19.05.2010
(BGBl. I S. 639).

- Hessische Bauordnung (HBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 06.06.2018 (GVBl. I
S. 198).

- Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom
20.12.2010 (GVBl. I S. 629), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom
07.05.2020 (GVBl. S. 314).

- Hessisches Wassergesetz (HWG) i.d.F. vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 485), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 22.08.2018 (GVBl. I S. 366).

- Hessisches Waldgesetz (HWaldG) i.d.F. vom 27.03.2013 (GVBl. Nr. 16 S. 458), geän-
dert durch Gesetz vom 19.06.2019 (GVBl. I S. 160).

- Hessische Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291).

- Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) i.d.F. vom 28.11.2016 (GVBl. 2016
S. 211 ff).

- Hessisches Straßengesetz (HStrG) i.d.F. vom 08.06.2003 (GVBl. I S. 166), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 28.05 2018 (GVBl. S. 198).
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- Hessisches Nachbarrechtsgesetz (HNachbG) vom 24.09.1962, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 28.09.2014 (GVBl. S. 218).


